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Wettbewerbsrichtlinien: 
 
1. Der Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. stiftet einen Förderpreis, der an 

Studierende der Fachbereiche Architektur, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur, Stadtplanung, 
Bauingenieurwesen und Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger verliehen wird. 

 
2.     Prämiert werden im Rahmen des Studiums erstellte Studienarbeiten, die für die Entwicklung des   
        Bauens unserer Zeit beispielhafte, nachhaltige Lösungen zeigen. Für das ausgelobte Thema des 

Förderpreises sind Arbeiten aus folgenden Bereichen zugelassen: 
           1. Gebäude  
           2. Innenraumkonzeptionen 
           3. Landschaftsarchitektonische + Städtebauliche Planungen 
           4. Ingenieurbauwerke + Konstruktionen 
 
3. Sinn des Preises ist es, durch regelmäßige Preisvergabe beispielhafte bauliche oder konstruktive 

Lösungen herauszustellen und dazu beizutragen, dass einerseits begabte Nachwuchskräfte gefördert 
werden und andererseits die Öffentlichkeit auf die heutigen und künftigen Probleme bei der 
Gestaltung unserer Umwelt aufmerksam gemacht werden. 

 
4. Studienarbeiten aus den vorgenannten Themenbereichen können im Einvernehmen mit den 

entsprechenden Lehrstühlen oder mit den Dozentinnen und Dozenten der Hochschulen durchgeführt 
werden; sie können im Rahmen einer Seminar-, Bachelor, Master- oder Diplomarbeit behandelt 
worden sein oder behandelt werden. Lehrpersonen dürfen jedoch bei solchen Arbeiten nicht über 
das normale Maß der Lehramtstätigkeit hinaus mitgewirkt haben. 

 
5. Die einzureichende Arbeit ist auf bis zu 4 Seiten im Format A1 (Maße 594 x 841 mm) zu 

präsentieren. Wenn keine Pläne erstellt werden können, weil es sich um eine theoretische Arbeit 
handelt, darf diese als Booklet, ergänzt um eine Zusammenfassung, eingereicht werden. 

 
 Die Abgabe erfolgt ausschließlich digital in Form von maximal 4 PDF-Dateien. 
 
 Die Arbeiten sollen in Form eines aussagekräftigen Layouts (mit Zeichnungen, Abbildungen, 

Fotografien, Grafiken etc.) so eingereicht werden, wie sie für die Studienaufgabe erstellt wurden. Die 
Layouts sollten so gestaltet sein, dass sie auch in einem kleiner ausgedruckten Format noch 
nachvollziehbar sind. 

 
Zusätzlich eingereicht werden müssen ein Erläuterungsbericht) und die Verfassererklärung. Die 
Abgabe sämtlicher Unterlagen und Informationen erfolgt in digitaler Form über das entsprechende 
Online-Formular. Eine Haftung für übersandte Arbeiten wird nicht übernommen. 
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6. Teilnahmeberechtigt sind alle Studierenden an Hochschulen der Fachrichtungen Architektur, 
Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur, Stadtplanung und Bauingenieurwesen sowie 
Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger bis ein Jahr nach Studienabschluss. 

 
7. Teilnahmeberechtigt sind auch Gruppenarbeiten, sofern einzelne Personen nicht an weiteren 

eingereichten Arbeiten beteiligt sind. Prämiert wird ausschließlich die Gesamtarbeit. Dem BDB ist 
eine Person mit dem Recht zur Vertretung der Gruppe zu benennen. 

 
8. Die eingereichten Studienarbeiten werden von einer Jury beurteilt. Die Jurymitglieder sind 

mindestens Fachleute auf den Gebieten der Architektur, der Stadtplanung und des Bauin-
genieurwesens. Es können Sonderfachleute hinzugezogen werden. 

 
9.     In der Regel sollen mindestens zwei Förderpreise und ein Sonderpreis verliehen werden. 
 
10. Für die Preise wird vom BDB ein Gesamtbetrag bis zu 5.200 Euro zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung 

des Betrages erfolgt durch die Jury. 
 
11. Der Förderpreis kann alle zwei Jahre verliehen werden. Die Jurymitglieder werden vom Präsidium des 

BDB für jede Preisverleihung neu berufen. 
 
12. Entscheidungen der Jury sind endgültig; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
13. Die Arbeiten können als Wettbewerbsarbeiten print oder digital veröffentlicht werden, ohne dass die 

TeilnehmerInnen hieraus Honoraransprüche oder andere Ansprüche geltend machen können. 
Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht. Die TeilnehmerInnen erklären sich damit 
einverstanden, dass ihre Namen mit veröffentlicht werden und versichern, Urheber der 
eingereichten Arbeiten zu sein. 

 
14. Das Urheberrecht der TeilnehmerInnen einschließlich des Schutzes gegen Nachbau und das Recht zur 

Veröffentlichung außerhalb des Wettbewerbszweckes bleiben den PreisträgerInnen erhalten. 
 
15. Einreiche-Schluss ist der 28.02.2026 
 
 
Berlin, 23.10.2025 
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